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Englische Verhältnisse der 70er-Jahre befürchtet die CGM hierbei nicht. „Die Tarifpartner können 
im Betrieb individuelle Lösungen finden, diese Zustände zu vermeiden. Hierfür bedarf es keiner 
gesetzlichen Grundlage, die dem Grundgesetz widerspricht und eine äußerst undemokratische 
Geisteshaltung offenbart“ ist sich Lutz sicher. 

Die Initiative der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) und des DGB, 
die Tarifeinheit gesetzlich festzuschreiben, verurteilt die CGM daher aufs schärfste. „BDA und DGB 
haben bereits vor dem Richterspruch des Zehnten Senats einen Gesetzentwurf vorgelegt, der 
die Tarifeinheit wieder herstellen soll. Das stellt eine Missachtung des obersten Arbeitsgerichts 
Deutschlands dar und zeugt von großer Arroganz“ so der CGM-Bundesvorsitzende. „Letztendlich 
möchte die BDA aus Bequemlichkeit nur einen Ansprechpartner in den Reihen der Arbeitnehmer 
haben und dem DGB geht es ausschließlich um den eigenen Machterhalt, nicht um die Menschen 
im Betrieb“ so Lutz abschließend.

Vormerken!
JAV-Wahlen im Herbst!
Nach den Betriebsratswahlen stehen nun im Herbst auch die Wahlen zur Jugend- und Auszubil-
dendenvertretung (der JAV), an.
Die JAV ist die Vertretung der Unter-18-Jährigen und Auszubildenden bis 25 Jahren in einem Be-
trieb. Sie kümmern sich darum, dass Gesetze und Tarifverträge eingehalten werden, bemühen sich 
um die Übernahme der Auszubildenden und sorgen für eine qualifizierte Ausbildung. Außerdem 
stehen sie bei Fragen und Anregungen zur Verfügung und beantworten diese, bzw tragen diese 
vor.

In der Regel wird die JAV in den Monaten Oktober und November auf zwei Jahre gewählt. Eine 
nächste Wahl findet also zwei Jahre, in jedem Fall drei Jahre später wieder statt. Wählen darf jeder 
Jugendliche des Betriebes und 
jene Auszubildenden, aber auch 
Praktikanten und Volontäre, die 
unter 25 Jahre alt sind. Um JAV zu 
werden, gelten dieselben Bedin-
gungen wie bei der Wahlberech-
tigung. Es ist auch unerheblich ob 
es die erste Ausbildung ist, oder 
eine zweite oder weitere. Wichtig 
ist nur das Alter am Tag der Wahl.

Damit ein JAV gewählt werden 
kann, muss ein Betriebsrat vorhan-
den sein und es muss mindestens 
fünf Arbeitnehmer geben, die 
gewählt werden könnten. 
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Wer sich aufstellen lassen will, braucht die Unterstützung aus dem Kreis der Wahlberechtigten oder 
eine Gewerkschaft macht die Wahlvorschläge, zwei Unterschriften von Vertretern derselben Ge-
werkschaft sind dann nötig.
Der Betriebsrat stellt einen Wahlvorstand, wel-
cher die Wahlen organisiert und leitet. 
Mindestens ein Mitglied dieses 
Vorstandes muss auch 
theoretisch zum Betriebsrat 
gewählt wer- den können, also 
volljährig sein und dem Betrieb 
mindestens 6 Monate angehören 
und es sollten beide Geschlechter vertreten 
sein. Jedes Mitglied braucht noch ein Ersatzmit-
glied, damit der Wahlvorstand immer vollständig arbeiten kann.

Durch die JAV-Wahl erhalten die Jugendlichen die Chance, etwas in ihrem Betrieb zu bewegen. 
Sei es durch die Wahl der Person, welche die Interessen am ehesten Vertritt, oder indem sie sich 
aufstellen lassen, um für die Ausbildenden, ihre Arbeit, ihre Meinungen und für die Interessen der 
jungen Generation einzusetzen. Nur wer wählt kann auch etwas bewegen! Doch ohne Kandidaten 
für die Wahl kann auch nicht gewählt werden. Es ist die zentrale Aufgabe der Mitglieder vor Ort die 
Jugendlichen auf ihre Rechte , Pflichten und Möglichkeiten aufmerksam zu machen. (por)

Direktversicherung zur betrieblichen Altersversorgung in der Insolvenz
Endet ein Arbeitsverhältnis, das in der Insolvenz mit Wirkung für die Masse fortbesteht, während 
des Insolvenzverfahrens, stellt sich die Frage, wem die Rechte aus einer vom Insolvenzschuldner 
zugunsten des Arbeitnehmers abgeschlossenen Lebensversicherung zustehen. Maßgeblich hierfür 
ist, ob das im Versicherungsvertrag geregelte Bezugsrecht des Arbeitnehmers nach dem Versiche-
rungsvertrag noch durch den Arbeitgeber als Versicherungsnehmer widerrufen werden kann. Nur 
dann stehen die Rechte der Masse zu. Die zur Durchführung einer betrieblichen Altersversorgung 
abgeschlossenen Direktversicherungen enthalten vielfach die Bestimmung, dass das Bezugsrecht 
nicht mehr widerruflich ist, es sei denn der Arbeitnehmer scheidet aus dem Arbeitsverhältnis aus, 
ohne dass die Voraussetzungen der Unverfallbarkeit nach dem Betriebsrentengesetz vorliegen. 
Eine derartige Klausel ist in der Regel entsprechend dem Betriebsrentenrecht auszulegen. Auf-
grund eines Betriebsübergangs endet das Arbeitsverhältnis nicht. Der Weiterbestand des Arbeits-
verhältnisses ist für den Erwerb gesetzlich unverfallbarer Anwartschaften auch in der Insolvenz 
rechtserheblich. Damit liegen die Voraussetzungen eines „Ausscheidens“ des Arbeitnehmers nicht 
vor, wenn sein Arbeitsverhältnis im Wege des Betriebsübergangs auf einen anderen Arbeitgeber 
übergeht. In diesen Fällen kann der Verwalter die Rechte aus dem Versicherungsvertrag nicht in 
Anspruch nehmen, insbesondere den Rückkaufswert nicht zur Masse ziehen. Danach war die Klage 
eines Insolvenzverwalters, der vom Arbeitnehmer die Zustimmung zur Freigabe eines bei der Hin-
terlegungsstelle hinterlegten Betrages verlangte, erfolglos. Im Gegensatz zu den Vorinstanzen hat 
der Dritte Senat des Bundesarbeitsgerichts die Klage abgewiesen.
Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 15. Juni 2010, Az.: 3 AZR 334/06 Vorinstanz: LAG Hamm, 
Urteil vom 15. Februar 2006, Az.: 3 Sa 2064/05 

              Aufruf:
Im Herbst stehen die JAV- Wahlen an! Wir 

bitten alle Mitglieder aktiv in Ihren Betrieben auf die 
Zielgruppe zuzugehen, zu informieren und für Kandi-
daturen zu werben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte  

               an die zuständige Geschäftsstelle!
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„Fall Emmely“ - Fristlose Kündigung
- unrechtmäßiges Einlösen aufgefundener Leergutbons
Ein vorsätzlicher Verstoß des Arbeitnehmers gegen seine Vertragspflichten kann eine fristlose Kün-
digung auch dann rechtfertigen, wenn der damit einhergehende wirtschaftliche Schaden gering 
ist. 

Umgekehrt ist nicht jede unmittelbar gegen die Vermögensinteressen des Arbeitgebers gerichtete 
Vertragspflichtverletzung ohne Weiteres ein Kündigungsgrund. Maßgeblich 
ist § 626 Abs. 1 BGB. Danach kann eine fristlose Kündigung nur aus „wichtigem 
Grund“ erfolgen. Das Gesetz kennt in diesem Zusammenhang kei- ne „absoluten 
Kündigungsgründe“. Ob ein „wichtiger Grund“ vorliegt, muss 
vielmehr nach dem Gesetz „unter Berücksich- tigung aller 
Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der Interessen 
beider Vertragsteile“ beurteilt werden. Dabei sind alle für 
das jeweilige Vertragsverhältnis in Betracht kommenden 
Gesichtspunkte zu bewerten. Dazu gehören das gegebene 
Maß der Beschädigung des Vertrauens, das Interesse an 
der korrekten Handhabung der Geschäftsan- weisungen, 
das vom Arbeitnehmer in der Zeit seiner unbe- anstandeten 
Beschäftigung erworbene „Vertrauenskapital“ ebenso wie 
die wirtschaftlichen Folgen des Vertragsver- stoßes; eine 
abschließende Aufzählung ist nicht möglich. Insgesamt 
muss sich die sofortige Auflösung des Arbeits- verhältnisses 
als angemessene Reaktion auf die eingetretene Vertragsstörung erweisen. Unter 
Umständen kann eine Abmahnung als milderes Mittel zur Wiederherstellung des 
für die Fortsetzung des Vertrags notwendigen Vertrauens in die Redlichkeit des 
Arbeitnehmers ausreichen. In Anwendung dieser Grundsätze hat der Zweite Senat des Bundesar-
beitsgerichts - anders als die Vorinstanzen - der Klage der Kassiererin eines Einzelhandelsgeschäfts 
stattgegeben, die ihr nicht gehörende Pfandbons im Wert von insgesamt 1,30 Euro zum eigenen 
Vorteil eingelöst hat. 

Die Klägerin war seit April 1977 bei der Beklagten und deren Rechtsvorgängerinnen als Verkäuferin 
mit Kassentätigkeit beschäftigt. Am 12. Januar 2008 wurden in ihrer Filiale zwei Leergutbons im 
Wert von 48 und 82 Cent aufgefunden. Der Filialleiter übergab die Bons der Klägerin zur Aufbewah-
rung im Kassenbüro, falls sich ein Kunde noch melden sollte. Sie lagen dort sichtbar und offen zu-
gänglich. Nach den Feststellungen der Vorinstanzen reichte die Klägerin die beiden Bons bei einem 
privaten Einkauf zehn Tage später bei der kassierenden Kollegin ein. Diese nahm sie entgegen, ob-
wohl sie, anders als es aufgrund einer Anweisung erforderlich gewesen wäre, vom Filialleiter nicht 
abgezeichnet worden waren. Im Prozess hat die Klägerin bestritten, die Bons an sich genommen 
zu haben, und darauf verwiesen, sie habe sich möglicherweise durch Teilnahme an gewerkschaft-
lichen Aktionen Ende 2007 unbeliebt gemacht. Vor der Kündigung hatte sie zur Erklärung ins Feld 
geführt, die Pfandbons könnten ihr durch eine ihrer Töchter oder eine Kollegin ins Portemonnaie 
gesteckt worden sein. Die Beklagte kündigte das Arbeitsverhältnis ungeachtet des Widerspruchs 
des Betriebsrats wegen eines dringenden Tatverdachts fristlos, hilfsweise fristgemäß.
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 Die Kündigung ist unwirksam. Die mit einer sogenannten „Verdachtskündigung“ verbundenen Fra-
gen stellten sich dabei in der Revisionsinstanz nicht, weil das Landesarbeitsgericht - für den Senat 
bindend - festgestellt hat, dass die Klägerin die ihr vorgeworfenen Handlungen tatsächlich began-
gen hat. Der Vertragsverstoß ist schwerwiegend. Er berührte den Kernbereich der Arbeitsaufgaben 
einer Kassiererin und hat damit trotz des geringen Werts der Pfandbons das Vertrauensverhältnis 
der Parteien objektiv erheblich belastet. Als Einzelhandelsunternehmen ist die Beklagte besonders 
anfällig dafür, in der Summe hohe Einbußen durch eine Vielzahl für sich genommen geringfügiger 
Schädigungen zu erleiden. Dagegen konnte das Prozessverhalten der Klägerin nicht zu ihren Las-
ten gehen. Es lässt keine Rückschlüsse auf eine vertragsrelevante Unzuverlässigkeit zu. Es erschöpf-
te sich in einer möglicherweise ungeschickten und widersprüchlichen Verteidigung. Letztlich 
überwiegen angesichts der mit einer Kündigung verbundenen schwerwiegenden Einbußen die zu 
Gunsten der Klägerin in die Abwägung einzustellenden Gesichtspunkte. Dazu gehört insbesondere 
die über drei Jahrzehnte ohne rechtlich relevante Störungen verlaufene Beschäftigung, durch die 
sich die Klägerin ein hohes Maß an Vertrauen erwarb. Dieses Vertrauen konnte durch den in vieler 
Hinsicht atypischen und einmaligen Kündigungssachverhalt nicht vollständig zerstört werden. Im 
Rahmen der Abwägung war auch auf die vergleichsweise geringfügige wirtschaftliche Schädigung 
der Beklagten Bedacht zu nehmen, so dass eine Abmahnung als milderes Mittel gegenüber einer 
Kündigung angemessen und ausreichend gewesen wäre, um einen künftig wieder störungsfreien 
Verlauf des Arbeitsverhältnisses zu bewirken.
Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 10. Juni 2010, Az.: 2 AZR 541/09 Vorinstanz: LAG Berlin-
Brandenburg, Urteil vom 24. Februar 2009, Az.: 7 Sa 2017/08

Kostenregelung eines einstweiligen Verfügungsverfahrens
Die Kosten bei Hinzuziehung eines Rechtsanwaltes bei der Durchführung eines einstweiligen Ver-
fügungsverfahrens hat grundsätzlich der Arbeitgeber zu tragen. Sollte der Arbeitgeber im Vorfeld 
seine Informationspflichten nach § 80 Abs. 2 Satz 1, 90 Abs. 1, 92 Abs. 1 BetrVG verletzen, ist die 
Entscheidung des Betriebsrates auf Rechtsmissbrauch zu prüfen.

So entschied das LAG Berlin-Brandenburg, ein Arbeitgeber habe die Rechtsanwaltskosten für ein 
Gerichtsverfahren des Betriebsrates auch dann zu tragen, wenn die Klage wegen mangelnden 
Vortrags durch den Betriebsrat von vornherein völlig aussichtslos ist oder der Arbeitgeber seine 
Informationspflichten gegenüber dem Betriebsrat verletzt hat und der Betriebsrat deswegen nicht 
prüfen kann, ob ihm ein Mitbestimmungsrecht in der streitigen Angelegenheit zusteht.

Arbeitgeber müssen für die Beratung sowie die außergerichtliche und gerichtliche Vertretung des 
Betriebsrates die Rechtsanwaltskosten tragen, da sie dem Betriebsrat durch seine Tätigkeit ent-
stehen. Entgegen dem muss der Arbeitgeber keine Rechtsanwaltskosten übernehmen, wenn der 
Betriebsrat die Kosten nicht für erforderlich hält, wie zum Beispiel bei einer Klage die mutwillig und 
von vornherein völlig aussichtslos erscheint. 
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Flexibles Zeitmanagement sichert Jobs
Die Finanz- und Konjunkturkrise hat den deutschen Arbeitsmarkt bislang nur gestreift:
Die Zahl der Menschen, die ihren Job verloren haben, hält sich noch in Grenzen. Dies wird in der 
öffentlichen Diskussion vor allem auf die Kurzarbeit zurückgeführt. Doch auch ein flexibles Zeitma-
nagement der Unternehmen durch weniger Überstunden hat den Arbeitsmarkt stabilisiert.
In vielen anderen Ländern ist das Problem der Arbeitslosigkeit im Zuge der Wirtschaftskrise deut-
lich drängender geworden:

In den USA und in Irland etwa hat sich die Zahl der Arbeitslosen seit Mai 2007 mehr als verdoppelt.
Der deutsche Markt dagegen zeigte sich bisher weitgehend unbeeindruckt vom Rückgang des 
Bruttoinlandsprodukts – im 3-Jahres-Rückblick nahm die Zahl der Arbeitslosen sogar ab.
Dieses Phänomen hat im Wesentlichen zwei Ursachen:

1. Zwar wurden im Jahr 2009 in einigen Branchen massiv Stellen abgebaut: In der Zeitarbeit zum 
Beispiel verloren zwischen September 2008 und September 2009 rund 150.000 Menschen ihren 
Job. Auch einige Metallbranchen und der Großhandel büßten jeweils mehr als 30.000 Arbeitsplätze 
ein. Doch in manch anderen Sektoren gab es Beschäftigungsgewinne, die den krisenbedingten 
Jobabbau unterm Strich annähernd kompensierten. So stieg die Zahl der Arbeitnehmer in der 
öffentlichen Verwaltung, im Gesundheits-, im Bildungs- und im Sozialwesen insgesamt um rund 
200.000 an.

2. Selbst in Branchen, die von der Krise voll erwischt wurden, ging die Beschäftigung nur moderat 
zurück – ein Umstand, der den Flexibilisierungsinstrumenten des Arbeitsmarktes zu verdanken ist: 
Statt die Zahl der Arbeitnehmer in Zeiten sinkender Nachfrage zu reduzieren, verkürzen die Unter-
nehmen die Arbeitszeit je Mitarbeiter.

Im Krisenjahr 2009 etwa sank die Zahl der insgesamt in Deutschland geleisteten Arbeitsstunden 
um 3,2 Prozent – das ist der stärkste Rückgang, den der gesamtdeutsche Arbeitsmarkt jemals 
verzeichnete. Den Unternehmen, die das Arbeitsvolumen verringern wollen, ohne in großem Stil 
Mitarbeiter entlassen zu müssen, stehen dafür hauptsächlich folgende Instrumente zur Verfügung:
Kurzarbeit: Durch die enorme Ausweitung der Kurzarbeiterzahl von 100.000 im Jahr 2008 auf über 
1,1 Millionen im Jahresdurchschnitt 2009 reduzierte sich die durchschnittliche jährliche Arbeitszeit 
je Arbeitnehmer um über 13 Stunden. Dies entsprach fast einem Drittel des gesamten Arbeitszeit-
rückgangs.

Überstunden: Tendenziell ist die Zahl der Überstunden in Deutschland rückläufig. Im Krisenjahr 
2009 leisteten Arbeiter zehn Überstunden weniger als 2008. Auf das Konto der Wirtschaftskrise 
gingen dabei rund neun Stunden.
Arbeitszeitkonten: Auch die Guthaben auf den Arbeitszeitkonten sind im vergangenem Jahr ge-
schmolzen. Im Durchschnitt buchte jeder Arbeitnehmer fast neun Stunden von seinem Konto ab.
All diese Instrumente haben allerdings auch eine Kehrseite. Wenn die Konjunktur anzieht und die 
Nachfrage nach Arbeit wieder steigt, werden die Unternehmen zunächst nur die Arbeitszeit der 
bereits Beschäftigten ausweiten. Zu nennenswerten Neueinstellungen dürfte es selbst bei einem 
kräftigen Wirtschaftswachstum vorerst nicht kommen. 
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Kinderbetreuungskosten eines alleinerziehenden Betriebsratsmitglieds
Der Arbeitgeber muss im erforderlichen Umfang die Kosten erstatten, die einem alleinerziehen-
den Betriebsratsmitglied während einer mehrtägigen auswärtigen Betriebsratstätigkeit durch 
die Fremdbetreuung seiner minderjährigen Kinder entstehen. Nach § 40 Abs. 1 BetrVG trägt der 
Arbeitgeber die durch die Tätigkeit des Betriebsrats entstehenden Kosten. Dazu gehören auch die 
Aufwendungen, die einzelne Betriebsratsmitglieder zur Erfüllung ihrer Betriebsratsaufgaben für 
erforderlich halten dürfen, nicht aber sämtliche Kosten, die nur irgendwie durch die Betriebsratstä-
tigkeit veranlasst sind. Grundsätzlich nicht erstattungsfähig sind insbesondere Aufwendungen, die 
der persönlichen Lebensführung zuzuordnen sind. Vom Arbeitgeber zu tragen sind aber Kosten, 
die einem Betriebsratsmitglied dadurch entstehen, dass es die Betreuung seiner minderjährigen 
Kinder für Zeiten sicherstellen muss, in denen es außerhalb seiner persönlichen Arbeitszeit Be-
triebsratsaufgaben wahrzunehmen hat. Das ergibt die verfassungskonforme Auslegung des § 40 
Abs. 1 BetrVG. Das Betriebsratsmitglied befindet sich in einem solchen Fall in einer Pflichtenkollisi-
on zwischen seinen betriebsverfassungsrechtlichen Aufgaben und der Pflicht zur elterlichen Per-
sonensorge. Nach Art. 6 Abs. 2 GG sind Pflege und Erziehung der Kinder nicht nur „das natürliche 
Recht der Eltern“, sondern auch „die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht“. Dementsprechend darf 
dem Betriebsratsmitglied durch die gleichzeitige Erfüllung beider Pflichten kein Vermögensopfer 
entstehen. Der Siebte Senat des Bundesarbeitsgerichts hat daher - anders als zuvor das Landesar-
beitsgericht - dem Antrag einer alleinerziehenden Mutter entsprochen, die von ihrem Arbeitgeber 
die Erstattung der Kosten verlangte, die ihr dadurch entstanden waren, dass sie als Betriebsrats-
mitglied zur Teilnahme an zwei Sitzungen des Gesamtbetriebsrats und an einer Betriebsrätever-
sammlung insgesamt zehn Tage ortsabwesend war und während dieser Zeit für die Betreuung 
ihrer 11 und 12 Jahre alten Kinder fremde Hilfe in Anspruch nehmen musste. Dem Anspruch stand 
nicht entgegen, dass in dem Haushalt des Betriebsratsmitglieds noch eine volljährige berufstätige 
Tochter lebte, welche die Betreuung ihrer jüngeren Geschwister abgelehnt hatte. Die Antragstelle-
rin durfte die entstandenen Betreuungskosten von insgesamt 600,-- Euro auch der Höhe nach für 
erforderlich halten.
Bundesarbeitsgericht (BAG), Beschluss vom 23. Juni 2010, Az.: 7 ABR 103/08 Vorinstanz: 
LAG Nürnberg, Beschluss vom 27. November 2008, Az.: 5 TaBV 79/07 

Auskunftsanspruch eines abgelehnten Stellenbewerbers?
Der Achte Senat des Bundesarbeitsgerichts hat dem Gerichtshof der Europäischen Union folgende 
Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt: Gebietet es das Gemeinschaftsrecht, einem Bewerber, der 
darlegt, dass er die Voraussetzungen für eine von einem Arbeitgeber ausgeschriebene Stelle erfüllt, 
dessen Bewerbung jedoch nicht berücksichtigt wurde, gegen den Arbeitgeber einen Anspruch auf 
Auskunft einzuräumen, ob dieser einen anderen Bewerber eingestellt hat und wenn ja, aufgrund 
welcher Kriterien diese Einstellung erfolgt ist?
Die 1961 in Russland geborene Klägerin hatte sich im Jahre 2006 auf die von der Beklagten aus-
geschriebene Stelle eines/einer Softwareentwicklers/in erfolglos beworben. Die Beklagte teilte ihr 
nicht mit, ob sie einen anderen Bewerber eingestellt hatte und gegebenenfalls, welche Kriterien für 
diese Entscheidung maßgeblich waren. Die Klägerin behauptet, sie habe die Voraussetzungen für 
die ausgeschriebene Stelle erfüllt und sei lediglich wegen ihres Geschlechts, ihres Alters und ihrer 
Herkunft nicht zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen und damit unter Verstoß gegen das 
Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) diskriminiert worden. 
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Sie hat von der Beklagten eine angemessene Entschädigung in Geld verlangt. Die Vorinstanzen 
haben die Klage abgewiesen. Der Achte Senat des Bundesarbeitsgerichts sah sich an einer ab-
schließenden Sachentscheidung gehindert, weil eine solche von einer dem Gerichtshof der Euro-
päischen Union obliegenden Auslegung des Gemeinschaftsrechts abhängt. Die Klägerin hat zwar 
auf ihr Geschlecht, ihr Alter und ihre Herkunft hingewiesen, jedoch keine ausreichenden Indizien 
dargelegt, welche eine Benachteiligung wegen eines in § 1 AGG genannten Grundes vermuten 
lassen und die nach § 22 AGG zu einer Beweislast der Beklagten dafür führen würden, dass kein 
Verstoß gegen die Bestimmungen zum Schutz vor Benachteiligungen vorgelegen hat. Einen An-
spruch der Klägerin auf Auskunft gegen die Beklagte, ob diese einen anderen Bewerber eingestellt 
hat und gegebenenfalls aufgrund welcher Kriterien, sieht der Achte Senat des Bundesarbeitsge-
richts nach nationalem Recht nicht. Ob dies den einschlägigen Antidiskriminierungsrichtlinien des 
Gemeinschaftsrechts entspricht, durfte der Senat nicht selbst entscheiden.
Bundesarbeitsgericht, Beschluss vom 20. Mai 2010, Az.: 8 AZR 287/08 (A) Vorinstanz: LAG 
Hamburg, Urteil vom 9. November 2007, Az.: H 3 Sa 102/07
 
Politische Betätigung des Betriebsrats
Der Betriebsrat hat nach § 74 Abs. 2 Satz 3 Halbsatz 1 BetrVG ebenso wie der Arbeitgeber jede 
parteipolitische Betätigung im Betrieb zu unterlassen. Davon wird nicht jede allgemeinpolitische 
Äußerung erfasst. Verstößt der Betriebsrat gegen das parteipolitische Neutralitätsgebot, begründet 
dies keinen Unterlassungsanspruch des Arbeitgebers. Die Rechte des Arbeitgebers bei groben 
Verstößen des Betriebsrats gegen seine gesetzlichen Pflichten ergeben sich aus § 23 Abs. 1 Be-
trVG. Danach kann der Arbeitgeber in einem solchen Fall beim Arbeitsgericht die Auflösung des 
Betriebsrats beantragen. Ein Unterlassungsanspruch gegen den Betriebsrat ist dagegen gesetzlich 
nicht vorgesehen. Er wäre wegen der Vermögenslosigkeit des Betriebsrats auch nicht vollstreckbar. 
Streitigkeiten über die Zulässigkeit einer bestimmten Betätigung des Betriebsrats kann der Arbeit-
geber im Wege eines Feststellungsantrags klären lassen.
Eine entsprechende gerichtliche Feststellung ist im Falle einer späteren Pflichtverletzung des 
Betriebsrats von entscheidender Bedeutung für einen Auflösungsantrag des Arbeitgebers. Vor-
aussetzung für einen Feststellungsantrag ist allerdings, dass der Arbeitgeber zum Zeitpunkt der 
begehrten gerichtlichen Entscheidung noch ein berechtigtes Interesse an der Klärung der Streit-
frage hat. Der Siebte Senat des Bundesarbeitsgerichts hat deshalb die Anträge eines Arbeitgebers 
abgewiesen, die darauf gerichtet waren, dem Betriebsrat bestimmte politische Äußerungen zu 
untersagen. Der Betriebsrat hatte im Jahr 2003 anlässlich des Irak-Kriegs ein mit „Nein zum Krieg“ 
überschriebenes Schriftstück im Betrieb ausgehängt. Im Jahr 2007 hatte er die Mitarbeiter des 
Betriebs zur Beteiligung an einem Volksentscheid in Hamburg aufgerufen. Auch die hilfsweise 
gestellten Feststellungsanträge des Arbeitgebers hatten keinen Erfolg. An der begehrten Feststel-
lung, dass der Betriebsrat nicht berechtigt sei, im Betrieb Äußerungen zum Irak-Krieg abzugeben, 
hat der Arbeitgeber kein berechtigtes Interesse mehr. Der Arbeitgeber hat nicht behauptet, dass zu 
dem seit Jahren beendeten Irak-Krieg erneute Äußerungen des Betriebsrats zu besorgen seien. Der 
Antrag des Arbeitgebers, mit dem festgestellt werden sollte, dass der Betriebsrat nicht berechtigt 
sei, Mitarbeiter zur Teilnahme an politischen Wahlen oder Abstimmungen aufzufordern, ist unbe-
gründet. Eine Aufforderung zur Wahlbeteiligung stellt keine parteipolitische Betätigung dar.
Bundesarbeitsgericht, Beschluss vom 17. März 2010, Az.: 7 ABR 95/08 Vorinstanz: LAG 
Schleswig-Holstein, Beschluss v. 30. September 2008, Az.: 2 TaBV 25/08 
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Arbeitsrechtliche Gleichbehandlung
beim Umzug des Bundesnachrichtendienstes
Auch ein Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes ist an den arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungs-
grundsatz gebunden. Entschließt er sich, auf die von einer Verlagerungsentscheidung betroffenen 
Arbeitnehmer einen - ausschließlich begünstigenden - Tarifvertrag anzuwenden, dessen Geltungs-
bereich diese Maßnahme ohne weiteres erkennbar nicht erfasst, kann er die Anwendung dieses 
Tarifvertrages nicht kurz vor Abschluss der beschlossenen Verlagerungsmaßnahmen einseitig 
beenden. Dies gilt jedenfalls dann, wenn Umzugsverzögerungen organisatorisch bedingt sind und 
für die Entscheidung der „Nicht-Mehr-Anwendung“ des Tarifvertrages vorwiegend die zwischen-
zeitlich anders beurteilte Haushaltslage maßgeblich ist. Insoweit ist aus arbeitsrechtlicher Sicht kein 
hinreichender Sachgrund für die unterschiedliche Behandlung der Mitarbeiter derselben von der 
Verlagerungsentscheidung erfassten Abteilung danach, ob sie vor oder nach der Entscheidung 
ihre Umsetzungsverfügung erhalten, erkennbar.

Der Kläger ist seit 1987 beim Bundesnachrichtendienst (BND) in Pullach bei München beschäftigt. 
Nach dem Bundestagsbeschluss vom 20. Juni 1991 über die Verlagerung des Sitzes von Parlament 
und Regierung von Bonn nach Berlin haben die Tarifvertragsparteien des öffentlichen Dienstes 
einen Tarifvertrag über sozialverträgliche Begleitmaßnahmen für Arbeitnehmer geschlossen, die 
von personellen Maßnahmen, „die in Bezug zu Verlegungen von Verfassungsorganen, obersten 
Bundesbehörden und sonstigen Einrichtungen des Bundes stehen, die im Zusammenhang mit 
der Verlegung des Parlaments- und Regierungssitzes von Bonn nach Berlin“ erfolgen (UmzugsTV). 
Im Jahre 1999 wurde beschlossen, Teile des BND wegen einer als notwendig angesehenen Nähe 
dieser Behörde zum Regierungssitz von Pullach nach Berlin zu verlegen. Im Jahre 2003 wurde 
diese Entscheidung auf die Abteilung V des BND erstreckt. Die Mitarbeiter, die im Rahmen dieser 
Verlegungsentscheidungen von Pullach nach Berlin wechselten, erhielten bis zum 15. März 2006 
Leistungen nach dem UmzugsTV. Aufgrund einer Entscheidung des damaligen Chefs des Bundes-
kanzleramtes wurde ab diesem Datum der UmzugsTV auf die Beschäftigten des BND nicht mehr 
angewandt. Der Kläger gehört zu einem kleinen Teil der Abteilung V, der zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht - wie ca. 1.000 andere Mitarbeiter - nach Berlin verlegt war. Die Beklagte verweigert die 
vom Kläger verlangten Leistungen nach dem UmzugsTV unter Berufung auf die Entscheidung des 
Bundeskanzleramtes. 

Die Klage auf Feststellung, dass die Beklagte auch auf die Umsetzung des Klägers den UmzugsTV 
anwenden muss, war in allen drei Instanzen erfolgreich. Der Kläger kann von der Beklagten die 
Gleichbehandlung mit denjenigen Mitarbeitern der Abteilung V verlangen, die vor dem 16. März 
2006 nach Berlin umgesetzt worden sind. Die Entscheidung des Bundeskanzleramtes, den Um-
zugsTV nicht mehr anzuwenden, ist keine sachliche Grundlage für eine arbeitsrechtliche Ungleich-
behandlung der verschiedenen Arbeitnehmergruppen der Abteilung V des BND.
Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 16. Juni 2010, Az.: 4 AZR 928/08 Vorinstanz: LAG Mün-
chen, Urteil vom 17. Juni 2008, Az.: 6 Sa 17/08 
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Weniger Arbeit – weniger Geld
Die Arbeitskosten je Vollzeitbeschäftigten sind 2009 im Produzieren-
den Gewerbe erstmals seit Bestehen der Bundesrepublik gesunken. 
Denn durch Kurzarbeit, Überstundenabbau und ähnliche Maßnahmen 
verringerte sich die Arbeitszeit je Beschäftigten um mehr als 6 Prozent.
Die Wirtschaftskrise hat auf dem Arbeitsmarkt bisher nur vergleichs-
weise geringen Schaden angerichtet. Selbst im Produzierenden Ge-
werbe, dessen Wirtschaftsleistung im Jahr 2009 um 15 Prozent einge-
brochen ist, waren lediglich 2 Prozent weniger Mitarbeiter beschäftigt 
als 2008.

Dieser Beschäftigungserfolg relativiert sich ein wenig dadurch, dass 
die Belegschaften deutlich früher nach Hause gehen mussten als in 
ökonomisch besseren Zeiten – Überstunden wurden abgebaut, Ar-
beitszeitkonten leergeräumt, und die Kurzarbeit wurde massiv ausge-
weitet. Dementsprechend sind die Arbeitskosten je Vollzeitbeschäftigten 2009 im Westen um 2,1 
Prozent und im Osten um 0,8 Prozent gesunken. Die Wirtschaftskrise hat darüber hinaus auch in 
der Struktur der Arbeitskosten ihre Spuren hinterlassen:

Westdeutschland:
Im Produzierenden Gewerbe sind die Arbeitskosten je Vollzeitkraft im Jahr 2009 auf das Niveau von 
2007 zurückgefallen und waren mit 54.890 Euro um 1.200 Euro bzw. 2,1 Prozent niedriger als 2008.
Dabei ist das Entgelt für arbeitsfreie Tage sogar gestiegen. Es macht jetzt 10,2 Prozent des Jah-
resverdienstes aus – 2008 waren es erst 9,8 Prozent. Verantwortlich dafür sind die sogenannten 
Remanenzkosten der Kurzarbeit. Diese sind zwar vom Staat kräftig bezuschusst, ist aber für Unter-
nehmen keineswegs kostenfrei.

 - Die Vergütung für Urlaubs- und Feiertage richtet sich auch weiter am normalen Wochenpensum      
    aus.
 - Die Sozialversicherungsbeiträge sind ebenfalls zunächst fast ungeschmälert fällig, wenngleich   
    der Staat den halben oder – bei Weiterbildungsmaßnahmen oder längerer Dauer der Kurzarbeit   
    - sogar den ganzen Betrag zurückerstattet.

Auf jeden 100-Euro-Schein für das Jahresentgelt mussten die Arbeitgeber im vergangenen Jahr 
18,50 Euro für Sozialversicherungsbeiträge drauflegen. Im Jahr 2008 waren es 10 Cent weniger.

 - Direkten Einfluss hat die Wirtschaftskrise auch auf die Finanzierung der betrieblichen Altersversor
    gung und die sonstigen Personalzusatzkosten.
 - Mehr Insolvenzen haben die Beiträge für den Pensionssicherungsverein in die Höhe schießen  
    lassen. Die Aufwendungen für Entlassungsentschädigungen sind wegen häufigerer Jobverluste  
    höher.

Summa summarum stiegen die Personalzusatzkosten in Relation zum Entgelt für geleistete Arbeit 
– dem sogenannten Direktentgelt – von 71,3 Prozent im Jahr 2008 auf 72,4 Prozent in 2009.
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Ostdeutschland:
In den neuen Ländern mussten 2009 für eine Vollzeitkraft durchschnittlich 36.830 Euro gezahlt 
werden. Damit bleibt es beim ostdeutschen Kostenvorteil von rund einem Drittel gegenüber dem 
Westen.

Im Vergleich zum Vorjahr sanken die Arbeitskosten um 0,8 Prozent.

Dass die Arbeitskosten im Osten nicht so stark zurückgegangen sind wie im Westen, erklärt sich vor 
allem dadurch, dass das Produzierende Gewerbe in den Ostländern weniger heftig unter der Krise 
gelitten hat. Die Personalzusatzkostenquote stieg in den neuen Bundesländern von 60,1 auf 61,1 
Prozent.

Internet und E-Mail für einzelne Betriebsratsmitglieder
Der Betriebsrat kann, sofern berechtigte Belange des Arbeitgebers nicht entgegenstehen, von 
diesem die Eröffnung eines Internetzugangs und die Einrichtung eigener E-Mail-Adressen auch für 
die einzelnen Betriebsratsmitglieder verlangen.  Nach § 40 Abs. 2 BetrVG hat der Arbeitgeber dem 
Betriebsrat für die laufende Geschäftsführung im erforderlichen Umfang Informations- und Kom-
munikationstechnik zur Verfügung zu stellen. Die Beurteilung, ob ein Mittel der Informations- und 
Kommunikationstechnik der Erfüllung von Betriebsratsaufgaben dient, ist Sache des Betriebsrats.
Er hat dabei einen Beurteilungsspielraum. Bei seiner Entscheidung muss er die entgegenstehen-
den Belange des Arbeitgebers, darunter insbesondere die diesem entstehenden Kosten berück-
sichtigen. Wie das Bundesarbeitsgericht bereits wiederholt entschieden hat, kann der Betriebsrat 
die Einholung von Informationen aus dem Internet als zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich 
ansehen. In Wahrnehmung seines Beurteilungsspielraums darf er auch davon ausgehen, dass die 
Eröffnung von Internetanschlüssen für die einzelnen Mitglieder - etwa zu deren Vorbereitung auf 
Betriebsratssitzungen - der Aufgabenerfüllung des Betriebsrats dient. Auch durch die Entschei-
dung, seinen Mitgliedern eigene E-Mail-Adressen zum Zwecke der externen Kommunikation 
einzurichten, überschreitet der Betriebsrat seinen Beurteilungsspielraum nicht. Ebenso wie die 
Informationsbeschaffung kann die Kommunikation einzelner Betriebsratsmitglieder mit nicht zum 
Betrieb gehörenden Dritten Teil der Betriebsratstätigkeit sein. Der Siebte Senat des Bundesarbeits-
gerichts hat daher - anders als die Vorinstanzen - den Anträgen eines Betriebsrats stattgegeben, 
der vom Arbeitgeber für sämtliche Mitglieder die Eröffnung von Zugängen zum Internet sowie die 
Einrichtung igener E-Mail-Adressen verlangt hat. Berechtigte Kosteninteressen des Arbeitgebers
standen dem Verlangen nicht entgegen, da die Betriebsratsmitglieder alle an PC-Arbeitsplätzen 
beschäftigt sind, so dass es lediglich der Freischaltung des Internets und der Einrichtung einer E-
Mail-Adresse bedarf. 
Bundesarbeitsgericht, Beschluss vom 14. Juli 2010 - 7 ABR 80/08 -
Vorinstanz: Landesarbeitsgericht Düsseldorf, Beschluss vom 2. September 2008
- 9 TaBV 8/08 - 
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Ferienjobs und Sozialversicherungspfl icht
Berlin (ots) - Wer lediglich in den Sommerferien arbeitet, muss aus dieser 
Beschäftigung keine Sozialversicherungsbeiträge zahlen, egal wie hoch der 
Verdienst ist. Darauf weist die Deutsche Rentenversicherung Bund in Berlin 
hin.
Es müssen keine Sozialversicherungsbeiträge gezahlt werden, wenn lediglich 
eine „kurzfristige“ Beschäftigung ausgeübt wird. Diese Art der Beschäftigung 
liegt immer dann vor, wenn im laufenden Jahr insgesamt nicht mehr als zwei 
Monate oder fünfzig Arbeitstage gearbeitet wird. Dass es nicht mehr wird, 
muss von vornherein festgelegt sein.

Dauert die Beschäftigung länger, wird also beispielsweise auch außerhalb der 
Ferien regelmäßig gearbeitet, bleibt sie nur dann versicherungsfrei, wenn es 
sich um einen Minijob handelt. Hier dürfen das ganze Jahr über regelmäßig 
monatlich bis zu 400 Euro verdient werden, ohne dass man selbst Rentenver-
sicherungsbeiträge zahlen muss. Das übernimmt der Arbeitgeber, der eine 
Pauschale für die Renten- und Krankenversicherung zahlt.

Fragen zum Thema Ferienjob und Sozialversicherung beantworten die Mit-
arbeiter am kostenlosen Servicetelefon der Deutschen Rentenversicherung 
unter 0800 10004800. Auskunft zu diesen Fragen geben auch die Mitarbeiter 
in den Auskunfts- und Beratungsstellen. Die Internetseite www.deutsche-
rentenversicherung.de liefert ebenfalls wichtige Informationen zu diesem 
Thema.

Gratulation!
Die CGM gratuliert der Deutschen Nationalmannschaft zu der hervorragen-
den Leistung bei der Fußballweltmeisterschaft 2010. Diese deutsche Fußball 
Nationalelf hat der Welt nicht nur das Bild eines jungen, weltoff enen, bunten 
und sympathischen Landes gezeigt, herausragend war auch das mannschaft-
liche Zusammenspiel. Es war der Teamgeist dieser Mannschaft, der unser 
Land und die ganze Fußballwelt begeistert hat. Ein befl ügelndes Vorbild, 
dem es nachzueifern gilt! Wir hätten uns allerdings gewünscht, dass die 
Mannschaft bei ihrer Rückkehr dem Gesamteindruck entsprochen hätte.

Alle verwendeten Bilder stammen von: www.fotolia.de


